
Der APV beschließt: 
 
Bezüglich der Überschreitung der festgesetzten Baugrenzen im südlichen Grenzbereich des 
Eckgrundstücks Asbacher Straße/ Mittelstraße (ehemaliges Klösterchen) wird einer Befreiung 
von Feststetzungen des Bebauungsplanes zugestimmt. 
 


